
Neue Härtebereiche für Trinkwasser 

Der Deutsche Bundestag hat am 1.Febmar 2007 die Neufassung des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln (Wasch- und Reinigungsmittelgesetz 
— WRMG) beschlossen. Die Neufassung ist am 5. Mai 2007 in Kraft getreten (siehe Bundes-
gesetzblatt Teil I vom 4. Mai 2007, S. 600). 

Nach § 9 des Gesetzes sind die Wasserversorgungsunternehmen in Zukunft ver-
pflichtet, dem Verbraucher die Härtebereiche des Trinkwassers wie folgt anzu-
geben: 

 Härtebereich weich 
 weniger als 1,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4 °dH) 
 Härtebereich mittel 
 1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4 bis 14 °dH) 
 Härtebereich hart 
 mehr als 2, 5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht mehr als 14 °dH) 

Diese neuen drei Härtebereiche lösen die alten vier Bereiche ab. Die Angaben müssen in 
Millimol Calciumcarbonat pro Liter erfolgen (was für Härteangaben international gebräuch-
lich ist). Es wird davon ausgegangen, dass weiterhin die Gesamthärte (Summe der Konzent-
rationen von Calcium und Magnesium, berechnet als Calciumcarbonat) anzugeben ist. Das 
Gesetz macht hierzu allerdings keine Aussage. 

Die neuen Härtebereiche beruhen auf europäischem Recht; die EG-Detergenzien-
Verordnung verpflichtet die Waschmittelhersteller zur Angabe von Dosierempfehlungen für 
diese drei Härtebereiche. 

 
 

Härtebereich Abensberger Trinkwasser 

3,35 mmol/l - hart  
oder 18,8° dH 

 
 

Härtebereich Sandharlandener Trinkwasser 

3,45 mmol/l - hart  
oder 19,4° dH 


